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1. 7ĲǍƨŊШƨŰĬШ ƨŉŊċĤĲŰƚƣĲũũƨŰŊ 
Die freiland ZT GmbH wurde beauftragt, eine Einschätzung der ökologischen Wertigkeit der Grund-
stücke Nr. .130/1, 180/2, .239, 1145/5, 1151/8, 176, 177, 180/2, 180/3, 183/1, 186/2 und 191/2, KG 
4303 Berndorf II durchzuführen. Das Untersuchungsgebiet umfasst rund 0,75 ha. 

Auf der blau umrandeten Fläche (siehe Abbildung 1) auf dem Grundstück Nr. 180/2 ist eine Umwid-
mung in Bauland-Betriebsgebiet geplant. Dieser Bereich ist derzeit als Grüngürtel im Flächenwid-
mungsplan ausgewiesen. Zusätzlich sind Flächenwidmugnsplanänderung auf Teilflächen der 
Grundstücke .130/1, .239, 1145/5, 1151/8, 176, 177, 180/2, 180/3, 183/1, 186/2 und 191/2 (siehe 
Abbildung 2) geplant. Diese sollen ebenfalls untersucht werden. 

In der vorliegenden Stellungnahme wird untersucht, ob durch die geplante Änderung des FWP 
nachhaltig negative Auswirkungen auf den Artenschutz zu erwarten sind. In einem weiteren Schritt 
werden Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen mögliche negative Auswirkungen auf den Arten-
schutz vermieden oder vermindert werden können. 

Festzuhalten ist, dass sich diese Stellungnahme ausschließlich auf die geplante FWP- Änderung be-
zieht, die wiederum Grundlage für eine spätere Bebauung der Flächen sind. Die Beurteilung von 
Auswirkungen eines Bauprojektes ist nicht Gegenstand der Stellungnahme. 

 

 
Abbildung 1: Umwidmung im Grünlandgürtel 
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Abbildung 2: Untersuchungsgebiet (gelb umrandet), Umwidmung (grün umrandet) 

2. uƨƖǍĤĲƚĦőƖĲŔĤƨŰŊШĬĲƚШÂũċŰƨŰŊƚƻŸƖőċĤĲŰƚ 

2.1. xċŊĲ 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bezirk Baden in den Gemeinden Berndorf (Katastralgemeinde 
Berndorf II). Entsprechend der naturräumlichen Gliederung (Quelle: Niederösterreich Atlas) liegt 
das Untersuchungsgebiet in den Östlichen Kalkalpen und liegt somit innerhalb des Geltungsberei-
ches der Alpenkonvention. 
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Abbildung 3: Übersicht Lage des Planungsgebiets [Quelle: Niederösterreich Atlas, Juli 2023] 

3. ~ĲƣőŸĬĲ 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird eine Bestandsanalyse sämtlicher, gemäß der 
NÖ Artenschutzverordnung 2005 idgF und des NÖ Jagdgesetz 1974 idgF, geschützter Arten, unter 
Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben (FFH-RL und VS-Richtlinie) durchgeführt. Im 
Zuge einer Konfliktanalyse wird geprüft, ob aufgrund einer Planrealisierung artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände gemäß NÖ NSchG 2000 erfüllt werden.  

3.1. 7ĲƚƣċŰĬƚċŰċũǃƚĲШ 

Als Wirkraum des Projekts werden die direkt von der Umwidmung betroffenen Flächen zuzüglich 
der direkt daran angrenzenden definiert.  

Die Erhebungen naturschutzfachlich relevanter Lebensräume und Biotopstrukturen sowie ge-
schützter Tier- und Pflanzenarten erfolgte zwischen März und Juni 2025 (02.04.2025, 25.04.2025, 
04.06.2025) durch, Patrizia Zach, MSc und Maximilian Wögerer, MSc. Die Kartiereinheiten für die 
Biotoptypen (Lebensräume) richten sich nach der Roten Liste der Biotoptypen Österreichs (ESSL et 
al. 2002).  

3.2. uŸŰŉũŔťƣċŰċũǃƚĲ 

Als Schutzobjekte des Artenschutzes nach §18 NÖ NSchG 2000 gelten: 

¶ Gänzlich geschützte Pflanzen nach Anlage 1 NÖ Artenschutzverordnung  
¶ Gänzlich geschützte freilebende Tierarten nach Anlage 2 NÖ Artenschutzverordnung  
¶ alle in Europa natürlich vorkommenden wildlebenden Vogelarten nach §3 Abs. 1 S2 NÖ 

Jagdgesetz 1974 
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Im definierten Untersuchungsraum wird geprüft, ob für die dokumentierten und potenziell vorkom-
menden geschützten Tier- und Pflanzenarten durch die Widmungsänderungen und den damit ver-
bundenen Wirkungen folgende artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach §18 NÖ NSchG 
2000 werden.  

¶ Tötungs- oder Vernichtungsverbot  

¶ Störungsverbot  

¶ Verbot der Beschädigung oder Vernichtung von Fortpflanzungs - oder Ruhestätten 
und Nestern  

4. 7ĲƚĦőƖĲŔĤƨŰŊШƨŰĬШ7ĲƨƖƣĲŔũƨŰŊШĬĲƚШfƚƣрüƨƚƣċŰĬĲƚ 

4.1. ÉĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲ 

Im gegenständlichen Planungsgebiet sind keine Schutzgebiete gemäß NÖ NSchG 2000 festge-
legt. Das Gebiet liegt im Geltungsbereich der Alpenkonvention. 

In rd. 250 m Entfernung südlich liegt das FFH-]ĲĤŔĲƣШј ŸƖĬƁƚƣũŔĦőĲШÅċŰĬċũƓĲŰаШcŸőĲШìċŰĬШ- 
Schneeberg т ÅċǂљЮШ?ċƚШéŸŊĲũƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣШјìŔĲŰĲƖƽċũĬШт ÑőĲƖůĲŰƖĲŊŔŸŰљШũŔĲŊƣШƖĬЮШ550 m nördlich 
entfernt. In rd. 2,4 km Entfernung liegt das gleichnamige FFH-]ĲĤŔĲƣШјìŔĲŰĲƖƽċũĬШт Thermenre-
ŊŔŸŰљЮШ?ċƚШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣШјìŔĲŰĲƖƽċũĬљШũŔĲŊƣШŰŸƖĬƁƚƣũŔĦőШĬĲƖШÑƖŔĲƚƣŔŰŊЮШ 

 
Abbildung 4: Natura 2000 Schutzgebiete um das Untersuchungsgebiet sowie Lage des Planungsgebietes (türkis) [Quelle: 

NÖ Atlas, Juli 2025] 
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Abbildung 5: Landschaftsschutzgebiete  um das Untersuchungsgebiet sowie Lage des Planungsgebietes (türkis) [Quelle: 

NÖ Atlas, Juli 2025] 

 

ÖŰůŔƣƣĲũĤċƖШċůШÉƬĬƨŉĲƖШĬĲƖШÑƖŔĲƚƣŔŰŊШƚĦőũŔĲơƣШĬċƚШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣШјEŰǍĲƚŉĲũĬ-
Lindabrunn-cĲƖŰƚƣĲŔŰљШċŰШĬċƚШÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣШċŰЮШ9ċЮШΝΜΜШůШŰƁƖĬũŔĦőШĲŰĬĲƣШĬĲƖШ7ŔŸƚƓőęƖĲŰр
park / Landschaftsschutzgebiet Wienerwald.  

Trotz der hohen Dichte von angrenzenden Schutzgebieten, liegt das Untersuchungsgebiet in einem 
stark anthropogen geprägten Talboden. Diese intensive Nutzung der ebenen Flächen für Siedlungs-
, Industrie- und Gewerbestandorte ist für die Voralpenregion typisch. Eine Beeinträchtigung der 
Schutzgebiete ist durch die Flächenänderung nicht zu erwarten. 

4.2. xĲĤĲŰƚƖęƨůĲ 

Kurzcharakteristik des Untersuchungsgebietes  

Der Bewuchs der als Bauland-Betriebsgelände gewidmeten Flächen des Untersuchungsgebiets 
wurde laut Stellungnahme Nina Pongratz Bau GmbH vom 22.04.2025 am 25.11.2024 entfernt. Zum 
Zeitpunkt der ersten Begehung (04.02.2025) wurde daher nur mehr Waldbestand auf der Fläche 
des im FWP ausgewiesenen Grüngürtel vorgefunden.  

Somit wurden im Untersuchungsgebiet Gehölzreste und Gebüschinseln sowie Schlagfluren festge-
stellt.  ?ŔĲШƻĲƖĤũĲŔĤĲŰĬĲŰШìċũĬƖĲƚƣĲШƽƨƖĬĲŰШĬĲůШ7ŔŸƣŸƓƣǃƓШјAhorn-Eschen-EdellaubwaldљШǍƨŊĲр
ordnet. Der Bestand setzt sich in erster Linie aus Feld- und Bergahorn (Acer campestre und Acer 
pseudoplatanus), sowie Eschen (Fraxinus excelsior) zusammen. Neophyten wie Eschenahorn (A-
cer negundo) und Götterbaum (Alianthus altissima) lassen sich allerdings auch im Bestand finden. 
Bei dem vorgelagerten Bereich handelt es sich um eine Schlagflur.  
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Grundsätzlich lässt sich ein deutlicher Feuchtigkeitsgradient auf der kartierten Fläche feststellen. 
Im Südteil, am Triesting Nordufer, deutet die Vegetation auf frisch-feuchte Bedingungen hin. Durch 
den befestigten Zufahrtsweg inkl. der Ablagerungsflächen wird das Untersuchungsgebiet in zwei 
separate Teile gegliedert. Nördlich dieses Weges zeigen sich sowohl die Gebüsche als auch die 
Schlagflur als trockengetönt. Die Gebüsch-Gruppe und vereinzelte Bäume im nördlichen Teil des 
Untersuchungsgebiets wurden ċũƚШјÉĦőũĲőĲŰŊĲĤƬƚĦőљШĦőċƖċťƣĲƖŔƚŔĲƖƣЮШШ 

 
Abbildung 6: Lebensräume im Untersuchungsgebiet 

4.3. ƖƣĲŰƚĦőƨƣǍ 

4.3.1. Pflanzen 

Das allgemeine Lebensraumpotenzial für geschützte Pflanzenarten im Bereich der angestrebten 
Widmungsänderungen wird als gering bis mäßig eingestuft. Da keine hochwertigen Lebensräume 
unmittelbar an das Untersuchungsgebiet angrenzen, sondern in erster Linie stark anthropogen ge-
prägte Lebensräume, wird auch das Besiedlungspotenzial von gefährdeten oder geschützten Arten 
als gering angesehen. Bei den Begehungen wurden einige Pflanzenarten gefunden, die typischer-
weise in Gärten vorkommen (z.B. Quitte, Gemüselauch, Deutsche Schwertlilie und Dunkle 
Sternhyazinthe), was auf Grund der Lage im Siedlungsgebiet zu erklären ist. Schwertlilien (Iris sp.) 
sind in Niederösterreich grundsätzlich geschützt. Bei Iris germanica handelt es sich allerdings um 
einen Neophyten und fällt daher nicht unter den besonderen Schutz der NÖ NSch. VO. 

In Tabelle 1 sind alle dokumentierten Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet mit Angaben zum 
Schutzstatus der NÖ. Artenschutzverordnung und des Gefährdungsstatus der Roten Liste angege-
ben.  
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Tabelle 1: Auszug der Pflanzenarten im UG., der NÖ. ArtenschutzVO, der Roten Liste Niederösterreich und der Roten 
Liste Österreich (Schratt-EőƖĲŰĬŸƖŉĲƖШĲƣШċũЮЯШΞΜΞΞьЮШÅxаШыx9вШ ŔĦőƣШŊĲŉęőƖĬĲƣЯШŰв Eingebürgerte Neophyten) 

Wissenschaftlicher Artname  Deutscher Artname  
Rote Liste 
Öster-
reich 2022 

Rote Liste NÖ Schutzsta-
tus NÖ 

Acer campestre Feld-Ahorn LC -  

Acer negundo Eschen-Ahorn n -  

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn LC -  

Ailanthus altissima DrƬsiger GƁtterbaum n -  

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke LC -  

Allium oleraceum GemƬse-Lauch LC -  

Allium ursinum Bęr-Lauch LC -  

Allium vineale Weinberg-Lauch LC -  

Arctium lappa Große Klette LC -  

Artemisia vulgaris agg. GewƁhnlicher Beifuß (Artengruppe) LC -  

Chelidonium majus SchƁllkraut LC -  

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn LC -  

Cydonia oblonga Quitte n -  

Daucus carota MƁhre LC -  

Echinops sphaerocephalus DrƬsige Kugeldistel LC -  

Echium vulgare GewƁhnlicher Natternkopf LC -  

Euonymus europaeus PfaffenhƬtchen LC -  

Falcaria vulgaris GewƁhnliche SichelmƁhre LC -  

Fraxinus excelsior GewƁhnliche Esche LC -  

Geranium pyrenaicum Pyrenęen-Storchschnabel n -  

Hedera helix Efeu LC -  

Heracleum sphondylium Gemeiner Bęrenklau LC -  

Humulus lupulus Hopfen LC -  

Iris germanica agg. Deutsche Schwertlilie (Artengruppe) n - Siehe Text 
(S.10) 

Knautia arvensis agg. Wiesen-Witwenblume (Artengruppe) LC -  

Ligustrum vulgare GewƁhnlicher Liguster LC -  

Potentilla reptans Kriechendes Fingerkraut LC -  

Rosa canina Hunds-Rose LC -  

Scilla sardensis Dunkle Sternhyazinthe n -  

Silene latifolia Breitblęttrige Lichtnelke LC -  

 

4.3.2. Tiere 

Vögel (Aves)  
In  

Tabelle 2 sind alle im Untersuchungsgebiet aufgenommenen Arten aufgeführt. Es wurden im Unter-
suchungsgebiet auch Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie festgestellt. Hierbei han-
delt es sich um Ringeltaube (Columba palumbus), Buntspecht (Dendrocopos major), Buchfink 
(Fringilla coelebs) und Zaunkönig (Troglodytes troglodytes).  
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Tabelle 2: Liste aller dokumentierten Vogelarten im UG (rB = regelmäßiger Brutvogel). Mit Status des Anhangs IV der FFH-
RL, der NÖ. ArtenschutzVO, der Vogelschutzrichtlinie Anhang I, der Ampelliste, der Roten Liste Niederöster-
reich und der Roten Liste Österreich (Dvorak M. et al., 2017). (IV: Anh. 4 der FFH-RL; 1: vollkommen ge-
schützt, 2: ƣĲŔũƽĲŔƚĲШŊĲƚĦőƬƣǍƣЯШÅxаШx9вШ ŔĦőƣШŊĲŉęőƖĬĲƣЯШ Ñв éŸƖƽċƖŰƚƣƨŉĲЯШéÖв Gefährdet.)  

Deutscher 
Name 

Wissenschaftlicher 
Name 

Status 
Ö 

Rote Liste 
Ö 

Rote Liste 
NÖ 

NÖ NASch 
VO 

VS-RL 
Anh. I 

Ampel-
liste  

Amsel Turdus merula rB LC - X - Grün 

Blaumeise Parus caeruleus rB LC - X - Grün 

Buchfink Fringilla coelebs rB LC - X I Grün 

Buntspecht Dendrocopos major rB LC - X I Grün 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea rB LC - X - Grün 

Hausrot-
schwanz Phoenicurus ochruros rB LC - X - Grün 

Haussperling Passer domesticus rB LC - X - Grün 

Klappergrasmü-
cke Sylvia curruca rB LC - X - Grün 

Kleiber Sitta europaea rB LC - X - Grün 

Kohlmeise Parus major rB LC - X - Grün 

Mönchsgrasmü-
cke Sylvia atricapilla rB LC - X - Grün 

Rabenkrähe Corvus corone rB LC - X - Grün 

Ringeltaube Columba palumbus rB LC - - I Grün 

Rotkehlchen Erithacus rubecula rB LC - X - Grün 

Singdrossel Turdus philomelos rB LC - X - Grün 

Star Sturnus vulgaris rB LC - X - Grün 

Stieglitz Carduelis carduelis rB LC - X - Grün 

Stockente Anas platyrhynchos rB LC - - - Grün 

Türkentaube Streptopelia decaocto rB LC - - - Grün 

Turmfalke Falco tinnunculus rB LC - X - Grün 

Wasseramsel Cinclus Cinclus rB LC - X - Grün 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes rB LC - X I Grün 

Zilpzalp Phylloscopus collybita rB LC - X - Grün 

 

Säugetiere (Mammalia) 
Das einzige im UG direkt beobachtete Säugetier war das Eurasische Eichhörnchen. Weiters wurde 
auf der Fläche auch ein Fuchsbau dokumentiert. Da keine Höhlenbäume im UG vorhanden sind, ist 
ein Vorkommen von Fledermausquartieren auf der Fläche unwahrscheinlich.  

Tabelle 3: Aufgenommene Säugetiere auf dem Untersuchungsgebiet 

Art 
Schutzstatus FFH 

(II) 
Schutzstatus FFH 

(IV) 

Schutzstatus 
NÖ. Artenschutzverord-

nung 

Eurasisches Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)      

Rotfuchs (Vulpes vulpes)    
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Kriechtiere (Reptilia) 
Vorkommen von Reptilienarten konnten nicht nachgewiesen werden, das Lebensraumpotenzial 
wird für Zauneidechse, Waldeidechse, Ringelnatter und Äskulapnatter allerdings als hoch einge-
schätzt. 

Amphibien (Amphibia) 
Für Amphibien gibt es im Untersuchungsraum keine potenziellen Laichhabitate, es wurden auch 
keine Amphibien bei den Erhebungen festgestellt. 

Libellen (Odonata) 
Als Nahrungsgast konnten die Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) festgestellt werden. Auf 
Grund der Nähe zur Triesting können auch weitere Libellenarten vorkommen. 

Schnecken (Gastropoda) 
Es wurde die Weinbergschnecke (Helix pomatia) (FFH Anhang IV) im Untersuchungsgebiet doku-
mentiert.  

Tagfalter 
Bei den Aufnahmen wurden folgende in Tabelle 4 aufgeführte Arten festgestellt. Besonders hervor-
zuheben ist hier der Segelfalter, eine in Niederösterreich geschützte Art. 

Tabelle 4: ÑċŊŉċũƣĲƖШыÉƣċƣƨƚШÅxаШx9в Least Concern, NTвШNear Threatened) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Schutzstatus 

FFH (IV) 

Schutzstatus 
NÖ. Artenschutzverord-

nung 

Status Rote 
Liste 

Kleiner Kohlweißling Pieris rapae  -   LC 

Hauhechelbläuling Polyommatus icarus  -   LC 

Faulbaum-Bläuling Celastrina argiolus  -   LC 

Distelfalter  Vanessa cardui 
-    

NE (Not 
evaluated) 

Rotbraunes Wiesenvö-
gelchen 

Coenonympha glyce-
rion  -   

LC 

Segelfalter  Iphiclides podalirius   - X NT 

 

5. uŸŰŉũŔťƣċŰċũǃƚĲ 

5.1. ÂŉũċŰǍĲŰċƖƣĲŰƚĦőƨƣǍƖĲĦőƣũŔĦőĲШÂƖƬŉƨŰŊ 

Es wurden keine artenschutzrechtlich geschützte oder teilweise geschützte Pflanzenarten doku-
mentiert.  

Somit ergeben sich keine  artenschutzrechtlichen Konflikte bezüglich gem. NÖ NSchG 2000 ge-
schützter Pflanzenarten. 
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5.2. ÑŔĲƖċƖƣĲŰƚĦőƨƣǍƖĲĦőƣũŔĦőĲШÂƖƬŉƨŰŊ 

Durch eine widmungskonforme Bebauung wären geschützte Tierarten folgendermaßen betroffen. 
Im Fall von einer etwaigen Bebauung ist darauf zu achten, dass Maßnahmen zur Verhinderung von 
Verbotstatbeständen getroffen werden (siehe Kapitel 0). 

Vögel (Aves) 
Unter Berücksichtigung von Maßnahmen (eingeschränkter Schlägerungszeitraum) wird ein Auslö-
sen von Verbotstatbeständen vermieden.  

Säugetiere (Mammalia)  
Im UG wurden keine besonders geschützten Arten festgestellt. Der Fuchsbau soll allerdings nicht 
während der Jungenaufzuchtperiode gestört werden, sollte dieser besetzt sein. Maßnahmen zur 
Vermeidung von Verbotstatbeständen werden in Kapitel 6 formuliert. 

Kriechtiere (Reptilia)  

Unter Berücksichtigung von Maßnahmen (eingeschränkter Bauzeitraum) wird ein Auslösen von Ver-
botstatbeständen vermieden. 

Lurche (Amphibia)  
Da keine Wanderkorridore oder Laichgewässer von der Änderung betroffen sind ergeben sich keine 
Verbotstatbestände für die Gruppe der Amphibien. 

Libellen (Odonata)  
Da es zu keinen Eingriffen am Gewässer kommt, sind keine Konflikte ableitbar.  

Schnecken (Gastropoda)  
Unter Berücksichtigung der in Kapitel 0 formulierten Maßnahme betreffend Schnecken sind keine 
Verbotstatbestände ableitbar. 

Tagfalter (Lepidoptera)  

Beim Segelfalter (Iphiclides podalirius) handelt es sich um eine in Niederösterreich geschützte Art. 
Der nordöstliche Teil (trockene Schlagflur und Gehöhlzstrukturen) ist ein potenziell gut geeigneter 
Lebensraum für diese Tagfalterart, da Weißdorn (Crataegus sp.) und Schlehdorn (Prunus spinosa) 
wichtige Futterpflanzen für Raupen sind. Maßnahmen werden in Kapitel 6 beschrieben. 

5.3. ƨƚƚƣƖċőũƨŰŊƚƽŔƖťƨŰŊШċƨŉШĬŔĲШÉĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲ 

Aufgrund der Lage in einem stark anthropogen geprägten Siedlungs-/ Gewerbegebiet ist eine nega-
tive Ausstrahlung auf Schutzgebiete nicht zu erwarten. Auch eine Trittsteinwirkung zwischen den 
Schutzgebieten (Europaschutzgebieten Nordöstliche Randalpen und Wienerwald Thermenregion, 
700 m Entfernung zueinander) ist aufgrund des bestehenden anthropogenen Einflusses vernach-
lässigbar. 
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6. ~ċơŰċőůĲŰ 
Unter Berücksichtigung von Maßnahmen können Auswirkungen bei etwaiger Bebauung auf den Ar-
tenschutz vermieden oder gemindert werden. Im Folgenden wird das Mindestmaß an erforderli-
chen Maßnahmen formuliert deren Umsetzung das Auslösen von Verbotstatbeständen hinsichtlich 
des Artenschutzes verhindert.  

¶ Schlägerung der Gehölze von Anfang September bis Ende Februar. 
¶ Falls es zu einer Baufeldfreimachung kommt, ist diese nicht in der Winterruhe (Oktober bis 

März) von Reptilien durchzuführen. Dadurch können diese von der Fläche flüchten. 
¶ Falls es auf der Fläche des Fuchsbaus zu einer potenziellen Bebauung kommt, ist darauf zu 

achten, dass dieser nicht in der Jungenaufzuchtperiode gestört werden soll. Alternativ muss 
ein sicherer Nachweis erbracht werden, dass der Bau unbesetzt ist, um eine Bebauung 
durchzuführen. 

¶ Gezielte Setzung von Segelfalter-Futterpflanzen (Schlehdorn, Felsenkirsche, Traubenkir-
sche und Weißdorn) im Norden des Grüngürtels (z.B. auf den Gst. 180/4 und .239), da in die-
sem Bereich kaum Gehölze stocken. Dadurch kann das Segelfalterhabitat (warme, halbof-
fene Wiesen- und Gebüschkomplexe) aufgewertet werden.  

¶ Vor einer eventuellen Bebauung ist darauf zu achten, dass Weinbergschnecken abgesam-
melt werden müssen, um ein Auslösen von Verbotstatbeständen zu verhindern. 

 

7. üƨƚċůůĲŰŉċƚƚĲŰĬĲШÉƣĲũũƨŰŊŰċőůĲ 
Das Untersuchungsgebiet ist stark anthropogen geprägt. Die von den Änderungen betroffenen Flä-
chen weisen, mit Ausnahme des Segelfalters, keine geschützten Arten auf. Bei Nutzung der Flä-
chen gehen potenzielle Lebensräume verloren, bei Einhaltung der Maßnahmen wird ein Auslösen 
von Verbotstatbeständen verhindert. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass mit der Umsetzung des geplanten Änderungsbereiches 
bei Einhaltung der Maßnahmen für Fauna und Flora keine Verschlechterung zum IST-Zustand ent-
steht. 
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8. [ŸƣŸĬŸťƨůĲŰƣċƣŔŸŰ 

 

Abbildung 7: Offenliegende Schlagflur bei der Begehung zu Beginn der Vegetationsperiode. 

 
Abbildung 8: Beginnende Sukzession im April. 
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Abbildung 9: Fortschreitende Sukzession im Juni. 

 

 
Abbildung 10: Stehengelassener Gehölzstreifen am Westrand des Untersuchungsgebiets (als Grüngürtel gewidmet). 
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Abbildung 11: Der Gehölzbestand (als Grüngürtel gewidmet), der umgewidmet werden soll. 

 

 
Abbildung 12: Trockengetönter Wiesen-Gebüsch-Komplex am Nordostteil des Untersuchungsgebiets. 
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Abbildung 13: Überblick über das Untersuchungsgebiet mit dem belassenen Gehölzstreifen im Hintergrund. 

 

 
Abbildung 14: Weinbergschnecke im UG. 

 

 




